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Die Europäische Kommission hat ihr Verfahren gemäß Artikel 2a der
Fernsehrichtlinie abgeschlossen, das die Medienbehörden Rumäniens und
Ungarns sowie einen Fernsehsender namens Cool Tv betraf.

Cool Tv ist ein Fernsehsender, der unter rumänischer Rechtshoheit betrieben
wird, aber in ungarischer Sprache in erster Linie für ungarische Zuschauer sendet.
In den vergangenen Jahren erhielt die Országos Rádió és Televízió Testület (die
ungarische Nationale Radio- und Fernsehkommission - ORTT) verschiedene
Zuschauerbeschwerden wegen eines Programms des Senders mit dem Titel „Cool
Sex“. Das Programm, das eindeutige sexuelle Szenen enthielt, wurde in den
frühen Nachmittagsstunden gesendet.

Die ORTT stellte fest, dass der Inhalt der Folgen von „Cool Sex“ gemäß den
entsprechenden Regelungen im Gesetz Nr. I von 1996 über Radio und Fernsehen
(Rundfunkgesetz) Minderjährigen schade und daher nur nach 22.00 Uhr gezeigt
werden dürfe. Die ORTT legte auch fest, dass der Betrieb von Cool Tv eine
Verletzung von Artikel 22 der Fernsehrichtlinie darstelle, und informierte den
Consiliul Naţional al Audiovizualului (Rumänischer nationaler Rundfunkrat – CNA).

Artikel 52/A des ungarischen Rundfunkgesetzes sieht in Übereinstimmung mit
Artikel 2a der Fernsehrichtlinie vor, dass die ORTT die Weiterverbreitung einer
Fernsehsendung aus einem anderen EU-Mitgliedstaat einschränken kann (d. h. die
Verbreitung über Kabel verbieten kann), wenn diese in offenkundiger, ernsthafter
und schwerwiegender Weise unter anderem gegen Artikel 22 der Fernsehrichtlinie
verstößt. Die ORTT eröffnete im August 2007 das entsprechende Verfahren und
informierte ihre rumänischen Kollegen und die Europäische Kommission über ihr
Vorhaben, vom Prinzip des in Artikel 2 der Fernsehrichtlinie garantierten freien
Empfangs und der freien Weiterverbreitung abzuweichen.

Im Rahmen des Verfahrens untersuchte auch der CNA das Programm von Cool Tv.
Die Untersuchungen des CNA ergaben, dass Cool Tv die Übertragung seines
Programms „Cool Sex“ eingestellt hatte, jedoch in den frühen
Nachmittagsstunden andere Programme ähnlicher Art sendete. Daher forderte
der CNA den Sender öffentlich auf, sein Verhalten zu ändern und die betreffenden
Programme nach 22.00 Uhr und 23.00 Uhr zu senden.
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Nach der Entscheidung des CNA schlug die Europäische Kommission der ORTT
vor, ORTT das Verfahren, in dem es um eine Abweichung vom Prinzip der freien
Weiterverbreitung im Falle Cool Tv ging, einzustellen. Die ORTT betrachtete die
Entscheidung des CNA als wirksames Mittel und stimmte dem Vorschlag zu, womit
das Verfahren beendet wurde.

ORTT, Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye a Cool TV
műsora kapcsán indított európai uniós eljárásról

http://www.ortt.hu/hirek.php?hir_id=296

Pressemitteilung der ORTT

CNA, Decizia nr. 84 din 07.02.2008

http://www.cna.ro/Decizia-nr-84-din-07-02-2008.html?var_recherche=Cool%20Tv

Entscheidung der CNA Nr. 84 vom 7. Februar 2008
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